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Rechtsgrundlagen für den Ameisenschutz 
 

Seit Jahrzehnten befinden sich die Waldameisenbestände in starkem Rückgang; ihre 

Existenz ist somit zunehmend bedroht. In unseren Wäldern gibt es nur noch Restbestände 

der ehemals sehr zahlreichen Vorkommen. Es ist dringend erforderlich diese Restbestände 

zu erhalten und vor allem bei Eingriffen in ihre Lebensräume die betroffenen Völker 

umzusiedeln.  

 

B u n d e s n a t u r s c h u t z g e s e t z 
 

Alle Ameisen genießen als wild lebende Tierarten einen so genannten Mindestschutz. Dieser 

allgemeine Schutz ist im Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542 / FNA 791- 9) geregelt.  
  

Kapitel 3 Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig 

zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs oder 

Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 

kompensieren. 

 

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft 
(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen 

der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 

Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 

beeinträchtigen können. 

 

(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff 

anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

berücksichtigt werden. Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 

Bodennutzung den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten Anforderungen sowie 

den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-,  

Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute fachliche 

Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege. 

 

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum 

Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn 

zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder 

mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. 

Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen. 
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Kapitel 5.  

Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope  
 

Abschnitt 2.  

Allgemeiner Artenschutz 

§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen;  

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Es ist verboten, 
 

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, 

    zu verletzen oder zu töten, 
 

2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder 

    zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten, 
 

3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu 

    beeinträchtigen oder zu zerstören. 

 

 

B u n d e s a r t e n s c h u t z v e r o r d n u n g 
 

Die Hügel bauenden Waldameisen zählen mit Ausnahme der Blutroten Raubameise (Formica 

(Raptiformica) sanguinea) nach der Verordnung zur Neufassung der Bundesartenschutz-

verordnung und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 

258, ber. S. 896 / FNA 791-8-1) wieder zu den besonders geschützten Tierarten.   
 

Artikel 1 

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - 

BArtSchV) 

Abschnitt 1 Unterschutzstellung, Ausnahmen und Verbote 
 

§ 1 

Besonders geschützte und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten 

Die in Anlage 1 Spalte 2 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten werden 

unter besonderen Schutz gestellt. Die in Anlage 1 Spalte 3 mit einem Kreuz (+) bezeichneten 

Tier- und Pflanzenarten werden unter strengen Schutz gestellt. 
 

Anlage 1 

(zu § 1) Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

 

Wissenschaftliche 

Bezeichnung 
Deutscher Name 

Besonders 

geschützte 

Arten zu § 1 Satz 1 

Streng geschützte 

Arten zu § 1 Satz 

2 

Hymenoptera Hautflügler   

Apoidea spp. 
Bienen und Hummeln 

- alle heimischen Arten 
+  

Bembix spp. 
Kreiselwespen 

- alle heimischen Arten 
+  

Cembix spp. 
Knopfhornwespen 

- alle heimischen Arten 
+  

Formica aquilonia Alpenwaldameise +  

Formica bruni  +  
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Formica exsecta Große Kerbameise +  

Formica foreli  +  

Formica forsslundi  +  

Formica lugubris Gebirgs-Waldameise +  

Formica nigricans  +  

Formica polyctena 
Kahlrückige 

Waldameise 
+  

Formica pratensis  +  

Formica pressilabris  +  

Formica rufa Rote Waldameise +  

Formica truncorum Strunkameise +  

Formica uralensis Uralameise +  

Vespa crabro Hornisse +  

 

 Für die besonders geschützten Ameisenarten ist der allgemeine Schutz in § 44 BNatSchG 

erweitert worden. Danach dürfen Waldameisen und ihre Entwicklungsformen nicht der 

Natur entnommen oder gar getötet werden. Jeder Eingriff in die Neststruktur ist 

strengstens untersagt. Es besteht ein absolutes Besitz- und Vermarktungsverbot sowie ein 

Verkehrsverbot für Waldameisen.   

 

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten.  

(1) Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  
 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  
 

(2) Es ist ferner verboten,  

Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in 

Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten (Besitzverbote), Tiere und 

Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe b und c  

zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten 

oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung zu überlassen,  

zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder sonst zu verwenden 

(Vermarktungsverbote).  

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt. 
 

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für  

Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 83/129/EWG, die entgegen den Artikeln 1 und 3 

dieser Richtlinie nach dem 30.September 1983 in die Gemeinschaft gelangt sind,  

Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 4 bestimmt sind.  
   

Ausnahmen von § 44 für Not- und Rettungsumsiedelungen von bedrohten Waldameisenvölkern 

sowie für Formikarienhaltung regelt § 45 Abs. 7 Nr. 2/3 BNatSchG. Erforderliche 

Ausnahmegenehmigungen erteilen die nach Landesrecht zuständigen Behörden (Obere bzw. 

Untere Naturschutzbehörde).   

 
Stand: 01.01.2011 


